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Seit 1995 Mitglied 
im Klimabündnis

Wichtige Energiesparförderprogramme in der Übersicht

• Wohnraum modernisieren, www.kfw.de 
• Wohnen mit Zukunft: Erneuerbare Energien, www.l-bank.de 
• Energieeffizienz Finanzierung – sanieren, www.l-bank.de
• Energieeffizient sanieren, www.kfw.de 
• Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
   im Wärmemarkt, www.kfw.de 
• Energie-Spar-Check, www.energiesparcheck.de
• Solarthermische Anlagen, Regenerative Anlagen, www.bafa.de
• Vor-Ort-Energiesparberatung, www.bafa.de
• Förderprogramme Stadtwerke, www.stwwn.de

Landes- und Bundesprogramme sind zusammengefasst unter
www.wm.baden-wuerttemberg.de abzurufen
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KL IMASCHUTZ  2014  –  FÖRDERPROGRAMM DER  STADT  WAIBL INGEN
Energieeinsparung in Gebäuden
Das Förderprogramm Klimaschutz ist ein konkreter Beitrag zu den 
Klimaschutz-Aktivitäten in Waiblingen. Dämm-Maßnahmen zählen
dabei zu den wirtschaftlichsten Maßnahmen (Energieeinsparpoten-
tiale von über 50%). 

Die Förderung für energieeinsparende Maßnahmen erfolgt durch 
Zuschüsse von bis zu 2500 €/ Einfamilienhaus bzw. 5500 €/ Mehr-
familienhaus. Die Zuschüsse ergänzen staatliche Förderprogramme. 

Gefördert werden: 
1.  Energetische Sanierungen in Bestandsgebäuden (Bauantrag vor 
     1.1.1995), die eine erhebliche CO2 Einsparung bewirken. Dazu 
     zählen die Wärmedämmung des Daches, der Fassade sowie des 
     Kellers und der Fenster. 
2.  Energiesparendes Heizen: der Einbau von thermischen Solar-
     anlagen und von hocheffizienten Heizungspumpen.

Die Anforderungen werden in den Förderrichtlinien erläutert. Die 
gesetzlichen Vorgaben müssen deutlich unterschritten werden. 

Voraussetzung für eine Förderung im Bereich Dämmung ist eine Ener-
gieberatung, die den energetischen Zustand des Gebäudes betrachtet
und Vorschläge für effiziente Energieeinsparmaßnahmen macht,
dabei wird auch die Wirtschaftlichkeit aufgezeigt. Diese Energiebe-
ratung führt die Energieagentur Rems-Murr gGmbH kostenlos durch. 

Welche Maßnahmen werden gefördert?

Es wird die energetische Sanierung folgender Bauteile der 
Gebäudehülle bezuschusst:
• Fenstererneuerung (Wärmeschutzverglasung), UW-Wert ≤ 0,95
•  Fassadendämmung (Außenwand), U-Wert ≤ 0,20
• Dämmung des  Daches (Dachschräge, Flachdach), U-Wert ≤ 0,14
•  Dämmung oberste Geschossdecke, U-Wert ≤ 0,14
•  Nachträgliche Wärmedämmung der Kellerdecke oder von 
   erdberührten Außenwänden, U-Wert ≤ 0,25
•  Alternativ: Sanierung zum Energieeffizienzhaus 100
•  Förderung weiterer Bauteile wie Eingangstüren etc. möglich

Zusätzlich im Förderprogramm:
• Thermische Solaranlagen (mit Solar KeyMark Label)
• Austausch Heizungspumpen (Energieeffizienzindex max. 0,27)

Die detaillierten Förderrichtlinien und Antragsformulare 
erhalten Sie unter:

Stadt Waiblingen
Fachbereich Bürgerdienste Bauen und Umwelt
Abteilung Umwelt
Kurze Straße 24
71332 Waiblingen

Tel. 07151 5001-445/-244

Oder im Internet: 
www.waiblingen.de

Wer kann das Förderprogramm beantragen?
Eigentümer von Wohngebäuden/Wohnungen (Bauantrag vor 1.1.1995
und älter, gilt nicht für Thermische Solaranlage und Austausch von
Heizungspumpen). Antrag zwingend vor Maßnahmebeginn stellen.

Wie hoch ist die finanzielle Förderung?
1. Energetische Sanierung
Wärmedämmung im Altbau
• Fenster 30,00 € / m²     • Außenwand 12,00 € / m²
• Dachschräge 12,00 € / m²     • Flachdach 12,00 € / m²
• Geschossdecke 7,00 € / m²
• Kellerdecke + erdberührte Außenwand 6,00 € / m²
Höchstbetrag:
2.500 € / Ein- u. Zweifamilienhaus   
5.500 € / Mehrfamilienhaus (2.500 € + 500 € für jede weitere 
Wohnung > 60 m²)
Anträge müssen ein Mindestfördervolumen von 300 € erreichen
2. Energiesparendes Heizen
- Einbau Thermische Solaranlage (Alt- und Neubau): 70 €/m² 
- Einbau Hocheffizienzpumpe im Bestand:
100 €/Stück bzw. 200 € mit hydraulischem Abgleich 

Höchstbetrag: 1500 €
Die Förderung erfolgt in Form eines einmaligen
Investitionskostenzuschusses.


